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57. Widerrufe  von Leitungsbestellungen betreffend Universitätslehrgänge 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass aufgrund der Auflassung  
nachstehender Universitätslehrgänge im MTBl 9. Stk, RN 45 vom 01.02.2017 folgende Bestellungen zur  
Lehrgangsleitung sowie die damit verbundenen Vollmachten widerrufen werden: 
 
Universitätslehrgang Master in Public Health Governance sowie Universitätslehrgang  
Akademische/r Fachexperte/in in Public Health Governance: 
 

 em. Univ.-Prof. Dr. Horst NOAK bestellt gemäß MTBl 22. Stk., RN 170 und 171 vom 17.07.2013 
 

 MMag Rainer LÄNGLE bestellt gemäß MTBl 22. Stk., RN 170 und 171 vom 17.07.2013 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 

Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem Projekt 
zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt jeweils für 
die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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58. Leitungen: Bestellung zur/zum Stellvertreterin/Stellvertreter der/des Vorständin/Vorstandes oder 
der/des supplierenden Vorständin/Vorstandes einer Klinischen Organisationseinheit im klinischen wissen-
schaftlichen Bereich bzw. zur/zum Stellvertreterin/Stellvertreter der/des Leiterin/Leiters oder der/des  
supplierenden Leiterin/Leiters einer Klinischen Abteilung im klinischen wissenschaftlichen Bereich 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF folgende Personen bestellt hat: 
 
an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang TOLLER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes  
der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. DDr. Philipp METNITZ 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes  
der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KRÖLL 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine  
Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerhard PRAUSE 
zum 2.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine  
Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth MAHLA 
zur 1.Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Herz-,  
Thorax-, Gefäßchirurgische Anästhesiologie und Intensivmedizin,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Gottfried FUCHS 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Spezielle 
Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Henrika VOIT-AUGUSTIN 
zur 2.Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Spezielle 
Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
an der Universitäts-Augenklinik 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Christoph FASCHINGER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitäts-Augenklinik 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Andrea LANGMANN 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes der Universitäts-Augenklinik 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 
an der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas WAGNER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik 
für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 
 

 Frau Univ.-Ass.in Dr.in Petra KRAKOWITZKY 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes der Universitätsklinik 
für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit,  
 

an der Universitätsklinik für Chirurgie 
 

 Frau Univ.-Prof.in Dr.in Tina COHNERT 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes der Universitätsklinik für Chirurgie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria SMOLLE-JÜTTNER 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes der Universitätsklinik für Chirurgie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter KOHEK 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Georg WERKGARTNER 
zum 2.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Anneliese BAUMANN 
zur 1. Stellvertreterin der Leiterin der Klinischen Abteilung für Gefäßchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Igor KNEZ 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Ass. Dr. Sotirios SPILIOPOULOS 
zum 2.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Stephan SPENDEL 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Plastische,  
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Michael SCHINTLER 
zum 2.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Plastische,  
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Jörg LINDENMANN 
zum 1.Stellvertreter der Leiterin der Klinischen Abteilung für  
Thoraxchirurgie und Hyperbare Chirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut MÜLLER 
zum 1.Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Transplantationschirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter WOLF 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Dermatologie und Venerologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 
an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Karl TAMUSSINO 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Edgar PETRU 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang SCHÖLL 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Geburtshilfe, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Assoz.-Prof. Dr. Philipp KLARITSCH 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Geburtshilfe, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Arnim BADER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Gynäkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Frau Assoz.-Prof.in PD Dr.in Vesna BJELIC-RADISIC 
zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Gynäkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
an der Hals-, Nasen, Ohren-Universitätsklinik 
 

 Herrn Ass.-Prof. Dr. Wolfgang KÖLE 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herrn Assoz. Prof. PD Dr. Markus GUGATSCHKA 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Hals-, Nasen, Ohren-Universitätsklinik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Josef KAINZ 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine HNO, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerald WOLF 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine HNO, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Alexander ROSENKRANZ 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Innere Medizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Innere Medizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerald SEINOST 
zum 1. Stellvertreter der supplierenden Leiterin der Klinischen Abteilung für Angiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Univ.-Prof.in Dr.in Barbara OBERMAYER-PIETSCH 
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Endokrinologie und Diabetologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Harald SOURIJ 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Endokrinologie und Diabetologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang PETRITSCH 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Gastroenterologie und Hepatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herrn Univ.-Prof. Dr. Rudolf STAUBER 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Gastroenterologie und Hepatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Heinz SILL 
zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Klinischen Abteilung für Hämatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter NEUMEISTER 
zum 2. Stellvertreter der Leiterin der Klinischen Abteilung für Hämatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Robert GASSER 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Kardiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich FRUHWALD 
zum 2. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Kardiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Frau Assoz.-Prof.in PD Dr.in Kathrin ELLER  
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Nephrologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Jörg HORINA 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Nephrologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Thomas BAUERNHOFER 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Onkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Armin GERGER 
zum 2. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Onkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herrn Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DOMEJ 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Pulmonologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao. Univ.-Prof. Dr. Hans Peter BREZINSEK 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Rheumatologie und Immunologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ass.-Prof. PD Dr. Martin Helmut STRADNER 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Rheumatologie und Immunologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn PD Dr. Andreas PFLEGER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Pädiatrische Pulmonologie und Allergologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Dr.in Christina WEINGARTEN 
zur 2.Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für 
Pädiatrische Pulmonologie und Allergologie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerhardt STEINWENDER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Kinder- und Jugendchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn PD Dr. Johannes SCHALAMON 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Allgemeine Kinder- und Jugendchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 31.12.2018, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Barbara SCHMIDT 
zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Allgemeine Kinder- und Jugendchirurgie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 31.12.2018, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Frau PD Dr.in Tanja KRAUS 
zur 1. Stellvertreterin des supplierenden Leiters der  
Klinischen Abteilung für Kinderorthopädie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 31.12.2018, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde   

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Ernst EBER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Kinder- und Jugendheilkunde 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas GAMILLSCHEG 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik  
für Kinder- und Jugendheilkunde 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen  
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Christoph MACHE 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Pädiatrie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach der Neubesetzung  
der Abteilungsleitung, somit bis zum 30.06.2017, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Almuthe HAUER 
zur 2. Stellvertreterin des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Pädiatrie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach der Neubesetzung 
der Abteilungsleitung, somit bis zum 30.06.2017, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Herwig LACKNER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung 
für Pädiatrische Hämato-Onkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin KÖSTENBERGER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Kardiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Daniela BAUMGARTNER 
zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Kardiologie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herrn Univ.-Prof. Dr. Bernhard RESCH 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neonatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Gerhard PICHLER 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neonatologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 
an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie 

 

 Herrn PD Dr. Christian FAZEKAS 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes der Universitätsklinik  
für Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 
 

an der Universitätsklinik für Neurochirurgie 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Hans EDER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Neurochirurgie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 
an der Universitätsklinik für Neurologie 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Reinhold SCHMIDT 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Neurologie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Christian ENZINGER 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Neurologie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Dr. Christian ENZINGER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine Neurologie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Kurt NIEDERKORN 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Allgemeine Neurologie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Susanna HORNER 
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Neurogeriatrie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

 Frau Ass.-Prof.in PD Dr.in Petra SCHWINGENSCHUH 
zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Neurogeriatrie,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 
 

 Frau Ass.-Prof.in PD Dr.in Eva REININGHAUS 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes der Universitätsklinik für Psychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 

 Herr Assoz.-Prof. PD Mag. Dr. Andreas BARANYI 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Psychiatrie  
und Psychotherapeutische Medizin 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 
 

an der Universitätsklinik für Radiologie 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Hannes DEUTSCHMANN 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Radiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Erich SORANTIN 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Radiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut SCHÖLLNAST 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Allgemeine Radiologische Diagnostik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Doris ZEBEDIN 
zur 1. Stellvertreterin des supplierenden Leiters der Klinischen  
Abteilung für Kinderradiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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 Herr Dr. Robert MARTERER 
zum 2. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen  
Abteilung für Kinderradiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

 Frau Univ.-Ass.in Dr.in Susanne STANZEL 
zur 1. Stellvertreterin der Leiterin der Klinischen Abteilung für Nuklearmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Frau Univ.-Ass.in Dr.in Karmen Marija JELAKOVIC 
zur 2. Stellvertreterin der Leiterin der Klinischen Abteilung für Nuklearmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Rupert PORTUGALLER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie, 
vaskuläre und interventionelle Radiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. DI Dr. Josef SIMBRUNNER 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie, 
vaskuläre und interventionelle Radiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
an der Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie 
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Heidi STRANZL-LAWATSCH 
zur 1. Stellvertreterin der Vorständin der Universitätsklinik für  
Strahlentherapie-Radioonkologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 
an der Universitätsklinik für Urologie 
 

 Herr Ao.Univ.-Prof. Dr. Richard ZIGEUNER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Urologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 

 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Herbert AUGUSTIN 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für Urologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit, 
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an der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit 
 

 Herrn Univ.-Prof. DDr. Norbert JAKSE 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes der Universitätsklinik für  
Zahnmedizin und Mundgesundheit, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Vorstandsfunktion, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael HAAS 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Zahnersatz,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin LORENZONI 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Zahnersatz,  
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Margit PICHELMAYER 
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Orale  
Chirurgie und Kieferorthopädie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Assoz.-Prof. PD DDr. Michael PAYER 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Orale  
Chirurgie und Kieferorthopädie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 Herrn Univ.-Ass. PD DDr. Wolfgang ZEMANN 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
 

 Herrn Ass.-Prof. Dr. Wolfgang ERWA 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes des Klinischen Instituts 
für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis 2 Monate nach einer eventuellen/allfälligen 
Neubesetzung der Abteilungsleitung, längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen 
der oder innerhalb der Organisationseinheit. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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59. Leitungen: Bestellung zur/zum Stellvertreter der/des Vorständin/Vorstandes einer wissenschaftlichen 
nichtklinischen Organisationseinheit  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 (5) UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF folgende Personen bestellt hat: 
 
am Institut für Physiologie  
 

 Frau Univ.-Prof.in Dr.in Anna GRIES 
zur 1. Stellvertreterin der Vorständin des Institutes für Physiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung  
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung  
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Daniel SCHNEDITZ 
zum 2. Stellvertreter der Vorständin des Institutes für Physiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Biophysik 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut AHAMMER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Biophysik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
 

 Frau Univ.-Doz.in Dr.in Brigitte PELZMANN 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Biophysik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Physiologische Chemie 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl ÖTTL 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Physiologische Chemie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 

 Herrn Assoz.-Prof. PD Mag. Dr. Gerhard CVIRN 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Physiologische Chemie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Molekularbiologie und Biochemie 
 

 Frau Univ.-Prof.in Dr.in Dagmar KRATKY 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Molekularbiologie und Biochemie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
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 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Ernst STEYRER 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Molekularbiologie und Biochemie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Pathophysiologie und Immunologie 

 

 Frau Assoz.-Prof.in Mag.a Dr.in Sandra HOLASEK 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Pathophysiologie und Immunologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
 

 Frau Assoz.-Prof.in Mag.a Dr.in Ute PANZENBÖCK 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Pathophysiologie und Immunologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 
 

 Frau Ass.-Prof.in Dr.in Michaele HARTMANN 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für  
Zellbiologie, Histologie und Embryologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Josef DONNERER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Experimentelle  
und Klinische Pharmakologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Rufina SCHULIGOI 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für  
Experimentelle und Klinische Pharmakologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für makroskopische und klinische Anatomie 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Andreas WEIGLEIN 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für  
makroskopische und klinische Anatomie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
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 Herrn PD Dr. Georg FEIGL 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für  
makroskopische und klinische Anatomie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Humangenetik 
 

 Herrn Univ.-Prof. Mag. DDr. Erwin PETEK 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Humangenetik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus WAGNER 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Humangenetik, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 
 

 Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz REINTHALER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für  
Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 
 

 Frau Priv.-Doz.in Dr.in Eva LEITNER-MEYER 
zur 2. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Hygiene,  
Mikrobiologie und Umweltmedizin, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Pathologie 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Kurt ZATLOUKAL 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Pathologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021. 

 

 Herrn Ass.-Prof. Dr. Manfred RATSCHEK 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Pathologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zur Umsetzung der Restrukturierung 
des Nicht-Klinischen Bereichs (maßgeblicher Zeitpunkt ist die Beschlussfassung 
zur Umsetzung im Rektorat), längstens jedoch bis zum 28.02.2021, 

 
am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie 
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Eva RASKY 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Sozialmedizin und Epidemiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 



- 17 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 Herrn Univ.-Ass. Dr. Erwin STOLZ 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Institutes für Sozialmedizin und Epidemiologie, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation 
 

 Herrn Ass.-Prof. DI Dr. Klaus-Martin SIMONIC 
zum 1. Stellvertreter der Vorständin des Institutes für  
Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
am Institut für Pflegewissenschaft 
 

 Frau Sen. Scientist Dr.in Sandra SCHÜSSLER 
zur 1. Stellvertreterin der Vorständin des Institutes für Pflegewissenschaft, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
am Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung 
 

 Herrn Sen. Scientist Dr. Klaus JEITLER 
zum 1. Stellvertreter der Vorständin des Institutes für Allgemeinmedizin  
und evidenzbasierte Versorgungsforschung, 
mit Wirkung ab 01.03.2017 befristet bis zum 28.02.2021, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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60. Verordnung des Rektorates der Medizinischen Universität Graz über die Durchführung der Studienbe-
rechtigungsprüfung gemäß § 64a Universitätsgesetz 2002 (UG) idgF  - Änderungen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung 
vom 02.03.2017 folgende Änderung der Verordnung des Rektorates über die Durchführung der Studien-
berechtigungsprüfung beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 
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61. Richtlinie des Rektorates: Richtlinie für den Personalentwicklungsbeirat der Medizinischen Universität 
Graz  Änderung 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung 
vom 07.02.2017 gemäß § 22 Abs. 1 idgF folgende Änderungen der Richtlinie für den  
Personalentwicklungsbeirat beschlossen hat:  
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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62. Einladung zu einem gastronomischen Wettbewerb: Verpflegung von MitarbeiterInnen / Studierenden 
am neuen MED CAMPUS der Medizinischen Universität Graz 
 

 



- 29 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 30 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 31 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 32 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 33 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 34 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 35 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 36 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 37 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 

63. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektivvertrages 
ausschreibt: 
 
 
63.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für  
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-einheiten, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in 
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation wie der 
bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe  
überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und 
freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

  

mailto:personal@medunigraz.at
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie, 
Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik 

bis FachärztInnenabschluss; längstens 7 Jahre  
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Radiologie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Absolvierte Gegenfächer/Basisausbildung von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem  

Fachgebiete der Radiologie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Publikationen/Präsentationen auf (inter)nationale wissenschaftliche  

Fortbildungsveranstaltungen von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 
2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

(14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Michael Fuchsjäger, Leiter der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Radiologische Diagnostik, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: michael.fuchsjaeger@medunigraz, Tel.: +43/316/385-82411. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W115 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:michael.fuchsjaeger@medunigraz
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitäts-Augenklinik 
befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes  
und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet vorderer oder hinterer Augenabschnitt 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossenes Basisjahr (Common trunk) von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem  

Fachgebiet vorderer oder hinterer Augenabschnitt von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (SPSS) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich, Vorstand der Universitäts-Augenklinik, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: andreas.wedrich@medunigraz.at; Tel.: +43/316/385-12394. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W116 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:andreas.wedrich@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik Orthopädie und Traumatologie  
befristet auf 6 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Orthopädie 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen  

des Diplomstudiums Humanmedizin sowie im Rahmen von Doktoratsstudien 
 PatientInnenbetreuung 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 

als Facharzt/Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie 
 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden  
 Ausgewiesene wissenschaftliche Reputation (Publikationen, Vortragstätigkeiten, 

nationale und internationale Forschungskooperationen, erfolgreiche 
Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche Tätigkeit im Ausland) 

 Sehr gute Englischkenntnisse  
 
Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung  
 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ-.Prof. Dr. Andreas Leithner, Vorstand der Universitätsklinik 
Orthopädie und Traumatologie, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: andreas.leithner@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14807. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W114 ex 2016/17 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:andreas.leithner@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Chirurgie  
Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie,  

bis Fachärztinnenabschluss; längstens 7 Jahre 
 

Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Tätigkeit im OP (OP-Assistenz und assistierte Eingriffe  

in Entsprechung zum Weiterbildungsstand) 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten an der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/ Betreuung von Studierenden  
 

Fachliche Anforderungen 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung im Fachgebiet Allgemeinchirurgie von Vorteil 
 EDV Kenntnisse (Word, Excel, MEDOCS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 
2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ-.Prof. Dr. Hans-Jörg Mischinger, Leiter der Klinischen Abteilung für  
Allgemeinchirurgie, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: hans.mischinger@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-80677. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W117 ex 2016/17 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:hans.mischinger@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Chirurgie  
Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie,  

bis Fachärztinnenabschluss; längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Tätigkeit im OP (OP-Assistenz und assistierte Eingriffe 

in Entsprechung zum Weiterbildungsstand) 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten an der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären 

Lehre/ Betreuung von Studierenden  
 

Fachliche Anforderungen 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung 

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung im Fachgebiet Allgemeinchirurgie von Vorteil 
 EDV Kenntnisse (Word, Excel, MEDOCS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 
2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Mischinger, Leiter der Klinischen Abteilung für  
Allgemeinchirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: hans.mischinger@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-80677 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W118 ex 2016/17 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:hans.mischinger@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

63.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für  
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-einheiten, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in 
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation wie der 
bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe  
überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und 
freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Biomedizinische/r AnalytikerIn 

(Verwendungsgruppe III a) 
am Institut für makroskopische und klinische Anatomie 

 
Kernaufgaben: 
 Histologische Techniken  
 Herstellen von makroskopischen und mikroskopischen  

Schnitten mit adäquaten Techniken 
 Mikroskopiertechnik  
 Makroskopische und mikroskopische Photographie 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Biomedizinischen AnalytikerIn  
 Vertiefte Kenntnisse über Chemikalien 
 Strahlenschutzkenntnisse von Vorteil 
 Einschlägige Berufserfahrung von Vorteil 
 Erfahrung in digitaler Bilderfassung und -archivierung 
 Kenntnisse im Umgang mit Mikroskopiersoftware sowie gute EDV-Kenntnisse 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

2.111,78 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot eröff-
net Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr o.Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Friedrich Anderhuber, Leiter des Institutes für  
makroskopische und klinische Anatomie, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: friedrich.anderhuber@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4210. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A12 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 

mailto:personal@medunigraz.at
mailto:friedrich.anderhuber@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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     MTBl. vom 15.03.2017, StJ 2016/17, 14. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

ProjektmanagerIn 
(Verwendungsgruppe IVa) 

am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation 
befristet bis 31.12.2020 

 
Kernaufgaben: 
 Retrieval von Daten aus der klinischen Dokumentation 
 Mitarbeit bei der Entwicklung und Administration eines Berichtportales 
 Laufendes Projektmanagement 

Fachliche Anforderungen: 
 Masterstudium in Softwareengineering oder verwandten Studienrichtungen 

bzw. langjährige berufliche Erfahrung im Datenmanagement 
 Ausgezeichnete EDV-Kenntnisse, Datenbankkenntnisse (z.B. Oracle, MySQL, MS Access) 
 Grundverständnis für medizinisch-wissenschaftliche Fragestellungen 

Weiterführende Kenntnisse von Vorteil: 
 Erfahrung im Umgang mit ETL-Werkzeugen (Talend Integration Suite)  
 Erfahrung im Umgang mit MySQL als Anwendungsentwickler und Administrator 
 Erfahrung mit der Administration von SAP-BusinessObjects  
 Expertise bei der Entwicklung dynamischer Berichte mit Crystal Reports 

Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung ,Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

2.492,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 

Bei Fragen steht Ihnen Univ. Prof.
in
 DI

in
 Dr.

in
 Andrea Berghold, Vorstand des Instituts für Medizinische Infor-

matik, Statistik und Dokumentation, gerne zur Verfügung. Kontakt: andrea.berghold@medunigraz.at  
Tel.: +43/316/385-13201. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D120 ex 2016/17  bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:andrea.berghold@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

IT-MitarbeiterIn  
im Service & Support Center 
(Verwendungsgruppe III a) 

an der Organisationseinheit für Informationstechnologie, 
Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden/Woche) 

Befristung auf 1 Jahr 
 
Kernaufgaben: 
 Unterstützung im Clientbereich 
 Technische Bearbeitung von Supportfällen aus dem Ticketsystem 
 Dokumentation von Störfällen im Ticketsystem und in Manuals 
 Wartung Hardware und Software 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes IT- Ausbildung (Lehre, HTL, etc.) 
 Fundierte Kenntnisse in den gängigen Betriebssystemen (Windows 7/8/10, Linux; MacOS) 
 Fundierte Kenntnisse im Bereich Computerhardware 
 Fundierte MS-Office Kenntnisse, Zertifikat von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen:  
 Ausgeprägte Service- und KundInnenorientierung sowie Kommunikationsstärke 
 Lernbereitschaft 
 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
 Analytisches und lösungsorientiertes Denken 
 Verlässlichkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen vorgese-
hen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot eröff-
net Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Sabine Suppan, Leiterin der Organisationseinheit Informationstechnologie, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: sabine.suppan@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-71671. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D121 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 05. April 2017. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des Organisationsplans idgF 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

mailto:sabine.suppan@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen

